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Empfehlung
"Persönliche Akten" oder: Darf ich eine
Mustersammlung anlegen und mitnehmen?

Eine Mustersammlung von Entscheiden oder Verfügungen
anlegen – das können alle.

Dabei auch mit den Personendaten der betroffenen
Personen mustergültig umgehen – das zeichnet Sie aus!

Datenschutz ist schick.

Datenschutz ist Persönlichkeitsschutz. Die Regeln, die das Gesetz vom 7. März 1991 über
den Schutz von Personendaten (Datenschutzgesetz/ DSG, SGS 162) für das Bearbeiten von
Personendaten aufstellt, dienen dem Schutz der Grundrechte der Personen, über welche die
Behörden Daten bearbeiten – also auch dem Schutz Ihrer Grundrechte!

Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person bezie-
hen.

Behörden dürfen Personendaten nur bearbeiten, soweit und solange dies zur Erfüllung der ge-
setzlichen Aufgaben der Behörde erforderlich ist. Oder umgekehrt formuliert: Die Daten, welche
die Behörden bearbeiten dürfen, haben ausschliesslich der Aufgabenerfüllung zu dienen. Logi-
sche Konsequenz daraus: Es gibt keine "persönlichen Akten" von Behördenmitgliedern, von
öffentlichen Angestellten, von Volontärinnen oder Volontären, sobald es um Personendaten geht.

Wenn Sie sich also beispielsweise zu Weiterbildungszwecken
eine Art Mustersammlung von Verfügungen oder Entscheiden
anlegen und bei einem Stellenwechsel mitnehmen wollen,
dann ist dies – vorbehältlich besonderer Geheimhaltungsbe-
stimmungen! – dann, aber auch nur dann zulässig, wenn Sie
die Musterdokumente nachhaltig anonymisieren.

Anonymisieren heisst dafür sorgen, dass die betroffenen Per-
sonen – z.B. Prozessparteien, Patientinnen und Patienten,
Opfer, Zeuginnen und Zeugen, Auskunftspersonen, weitere
Dritte – ohne Spezialwissen nicht mehr bestimmbar sind. Das
verlangt, dass neben den Namen auch weitere identifizierende
Angaben wie Adresse, Geburtsdatum, Funktionen usw. überall
entfernt werden müssen.

Wenn die Dokumente nicht bereits ohne alle diese Merkmale ausgedruckt werden können, sind
die entsprechenden Angaben einzuschwärzen und es ist von diesem Dokument eine Kopie an-
zufertigen. Nur diese Kopie darf mitgenommen werden.

Weitere Fragen? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.


